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Tarifordnung zum Abwassergebührenreglement 
 

 
Die Gemeindeversammlung beschliesst, gestützt auf § 1 des Reglements über 

die Abwassergebühren vom 11.12.2002 folgende Gebührenordnung: 
 
 

1. Kanalisationsanschlussgebühren in der Industriezone 

1. pro m3 umbauter Raum (Aussenmasse), ohne Versickerung des Dachwassers 
über bewilligte, private Versickerungsanlagen bzw. private Einleitungen in ein 

oberirdisches Gewässer Fr. 5.00 
 
2. Bei Ausbauten oder Erweiterungen werden die neu erstellten Kubaturen und 

Platzflächen gemäss Punkt 1.1 gebührenpflichtig. 
 

3. Die Gebührenbemessung richtet sich nach dem Gebührensatz zum Zeitpunkt 
der Baubewilligung. 

 
 

2. Kanalisationsanschlussgebühren in den übrigen Zonen 

1. pro m2 überdachter Nutzfläche, ohne Versickerung des Dachwassers über 

bewilligte, private Versickerungsanlagen bzw. private Einleitungen in ein 
oberirdisches Gewässer Fr. 25.00 

 
Die überdachte Nutzfläche wird wie folgt berechnet: 

 
2. Fläche des Gebäudes (Aussenmasse) multipliziert mit der Anzahl der Ge-

schosse inklusive Keller und Estrich. Bei Estrich und Dachgeschossen wird 

nur der Teil in die Berechnung einbezogen, welcher nicht ausschliesslich als 
Abstellfläche dient. Überdachte Flächen wie z. B. angebaute oder freistehen-

de Sitzplätze werden mit der einfachen gedeckten Grundfläche zuzüglich 
eventueller Unterkellerung berechnet. 
Aussenbäder werden mit der einfachen Nutzfläche berechnet. 

 
3. Bei Ausbauten oder Erweiterungen wird die neu erstellte Nutzfläche gemäss 

Punkte 2.1 gebührenpflichtig. 
 
4. Berechenbare Flächen unter 4 m2 sind nicht gebührenpflichtig. 

 
5. Rückzahlungen von Abwasseranschlussgebühren infolge baulicher Verände-

rungen werden nicht entrichtet. 
 
6. Anschlussgebühren von abgebrochenen Gebäuden können bei Neubauten 

nicht in Abzug gebracht werden. 
 

7. Die Gebührenbemessung richtet sich nach dem Gebührensatz zum Zeitpunkt 
der  Baubewilligung. 
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3. Wiederkehrende Gebühren 

1. Wassertarif 
 

 Der Wassertarif ist im Gebührenreglement der Bürgergemeinde Gunzgen ge-
regelt. 

 
2. Abwasserreinigungsgebühren 
 

 Gestützt auf das Reglement über die Abwassergebühren der Einwohnerge-
meinde Gunzgen werden folgende Gebühren festgelegt: 

 
3. Grundgebühren 
 

1. Die jährlichen Grundgebühren für das Abwasser betragen: 
 

a) Einfamilienhäuser Fr. 120.00 
b) Mehrfamilienhäuser (pro Wohnung) Fr. 120.00 
c) Industrie- und Gewerbebauten Fr. 360.00 

 zusätzlich pro Wohnung Fr. 120.00 
 zusätzlich für befestigte Plätze mit Kanalisationsanschluss 

 - bis 150 m2 Fr. 60.00 
 - je weitere 25 m2 Fr. 30.00 

 
2. Bei Versickerung des gesamten Regenwassers (Dachwasser und Platzentwäs-

serung) über bewilligte private Versickerungsanlagen bzw. bewilligte, private 

Einleitungen in ein oberirdisches Gewässer wird eine Reduktion auf der 
Grundgebühr von 50 % gewährt. 

 
 

4. Verbrauchsgebühr 

1. Die Abwasserreinigungsgebühr beträgt Fr. 1.70 pro m3 bezogenem Wasser. 

 
2. Wasser, welches nicht der Kanalisation zugeführt wird, und sich mittels Wasser-

uhr feststellen lässt, ist von der Abwassergebühr enthoben. 
 

3. Auf den Bezug von Bauwasser wird die Abwassergebühr erhoben. 
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5. Genehmigungsvermerke 
Genehmigt durch den Gemeinderat am 29. Oktober 2002 
 

  Der Gemeindepräsident: Der Gemeindever-
walter: 

 
 
 

  Roland Fürst Hansjörg Steiner 

 

 

 
Genehmigt von der Gemeindeversammlung am 11. Dezember 2002 
 

  Der Gemeindepräsident: Der Gemeindever-
walter: 

 
 
 

  Roland Fürst Hansjörg Steiner 

 

 

 
Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB-Nr. 
2004/805 

 
vom 27. April 2004 

 

 

 
Änderung Verbrauchsgebühr gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 

7. Dezember 2005 (Art. 4.1) auf Fr. 2.00 pro m3 bezogenem Wasser ab 
01.01.2006. 
 

 

 
 

Änderung Verbrauchsgebühr gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
11. Dezember 2013 (Art. 4.1) auf Fr. 1.70 pro m3 bezogenem Wasser ab 
01.04.2014. 

 

 

 

 
Änderung Verbrauchsgebühr gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
22. Mai 2019 (Art. 4.1) auf Fr. 1.40 pro m3 bezogenem Wasser ab 01.01.2020 

 
 

 


